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 Veröffentlicht am 01.03.1989

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs1;

Rechtssatz

Der Vorwurf, die Bf habe Ersatzkräfte nicht angestellt, weil sie die an ihrem Unternehmen beteiligten Ausländer

präferiere, kann erst dann mit Recht und mit dem Ergebnis einer Abweisung des Antrages auf

Beschäftigungsbewilligung erhoben werden, wenn feststeht, dass die Bf tatsächlich geeignete und gewillte Ersatzkräfte

ohne eine taugliche Begründung abgelehnt hätte.
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